
Allgemeine Verbrauchsgüter Verkaufsbedingungen (Privatkauf) (AVVB)

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen
(1) Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns als Verkäufer abgeschlossenen 
Kaufvertrag über die Lieferung von Waren gelten die nachstehenden Verkaufs- 
bedingungen (AVVB).
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag 

 
bedingungen, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahme- 
erklärung.

 
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem 
Fall Vorrang vor diesen Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbar- 
ungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom 
Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z. B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, 
Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.
(5) In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthal- 
tene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die 
darin enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
worden sind.

§ 2 Liefer- und Leistungszeit
(1) Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unverbindliche 
Angaben, es sei denn, diese sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbind-
lich vereinbart worden.
(2) Sie können vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefer- 

-
messener Frist zu liefern. Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten 
Liefertermin oder eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuld-
haft nicht einhalten oder wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug geraten, 
so müssen Sie uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung 
setzen. Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so sind Sie 
berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.
(3) Vorbehaltlich der Einschränkungen nach nachfolgendem § 5 haften wir Ih-
nen gegenüber im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich 
bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft handelt, oder Sie infolge eines Lieferverzugs, 
den wir zu vertreten haben, berechtigt sind, sich auf den Fortfall Ihres Interesses 
an der Vertragserfüllung zu berufen.
(4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern 
Ihnen dies zumutbar ist.

§ 3 Preise; Zahlung
(1) In unseren Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Liefer- und Ver-
sandkosten sowie Verpackungskosten sind in unseren Preisen jedoch nur enthal-

Für Aufträge mit einem Nettowarenwert unter 100,00 EUR berechnen wir einen 
Bearbeitungskostenzuschlag von 25,00 EUR.
(2) Den Preisen aller Kupfererzeugnissen liegt eine MK-Notierung von 128,- EUR 

dieser Preisbasis und der am Tage des Auftragseingangs gültigen MK-Notierung.
(3) Sofern wir mit Ihnen nicht schriftlich etwas anderes vereinbart haben, ist der 
von Ihnen geschuldete Kaufpreis ohne Abzug binnen 10 Tagen zu zahlen, nachdem 
unsere Rechnung bei Ihnen eingegangen ist.
(4) Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, ab diesem Zeit-
punkt Zinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Wir behalten uns insoweit vor, einen 
höheren Schaden nachzuweisen.

§ 4 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller 
Forderungen aus diesem Vertrag unser Eigentum.

§ 5 Rechte bei Verzug und Mängeln; Haftung
(1) Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen Ihnen und uns verein-

-
gesetzte oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, 

 
Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.
(2) Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder Lieferung neuer Ware. Dabei müssen Sie uns eine angemes-
sene Frist zur Nacherfüllung gewähren. Sie sind während der Nacherfüllung nicht 
berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben 
wir die Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschla-
gen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berech-
tigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.
(3) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend 
machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt Ihr Recht, 
weitergehende Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Absätze 
geltend zu machen.
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Kör-

gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haften 
wir nach den gesetzlichen Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren 
gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der 

-
geschränkt nach dessen Vorschriften.
(5) Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der 

-
führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als 
Käufer regelmäßig vertrauen dürfen, so ist unsere Haftung auf den bei Vertrags-
schluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, 
wenn Ihnen Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen.
(6) Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unab-
hängig von der Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon 
unberührt bleibt unsere Haftung nach vorstehendem Absatz 3.

§ 6 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur berechtigt, wenn Ihre For-
derungen rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn 
Ihre Forderungen unstreitig sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche sind 
Sie auch berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben 
Kaufvertrag geltend machen. Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur 
dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

§ 7 Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht

§ 8 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seine Änderungen bzw. Ergän-
zungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen 
nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame ersetzt, die 
dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.
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